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I Faktenwissen  (30 v.H. der Bewertungspunkte) 

 

Erläutern Sie folgende Begriffe: 

 

1. Verwaltungsträger 

2. Körperschaften des öffentlichen Rechts 

3. Organe 

4. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

5. Ermessensreduzierung auf Null 

 

 

II a Verwaltungsaktprüfung (50 v.H. der Bewertungspunkte) 

 

Prüfen Sie gutachtlich, ob in den folgenden Fällen Begriffsmerkmale eines 

Verwaltungsaktes erfüllt sind. Beschränken Sie Ihre Prüfungen dabei auf die jeweils 

angegebenen Begriffsmerkmale. 

 

1. Wohngeldantragsteller A hat es trotz mehrfacher Aufforderung unterlassen, seine 

vollständigen Unterlagen vorzulegen. Die zuständige Behörde versagt gem. § 66 

Abs. 3 Sozialgesetzbuch I (DVP 60.00) die Hilfe. –Regelung – 

 

2. Der Rat der Stadt W beschließt durch Satzung, die Hundesteuer für Hundehalter 

um 20 € zu erhöhen. – Einzelfall – 

 

3. Der technische Überwachungsverein (TÜV) stellt im Rahmen der nach § 29 

Straßenverkehrszulassungsordnung vorgeschriebenen Hauptuntersuchung fest, 

dass Ihr KFZ keine Mängel hat und versieht die Nummernschilder mit gültigen 
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Plaketten.  

 

 

Nach der Straßenverkehrszulassungsordnung ist der TÜV berechtigt, diese 

Rechtshandlung vorzunehmen. Gleichzeitig erstellt er auf Ihren Wunsch hin ein 

Gutachten über den Wert Ihres Fahrzeugs. - Maßnahme(n) einer Behörde- 

 

4. Die Bezirksregierung Düsseldorf weist die Kreispolizeibehörde an, während der 

Karnevalszeit den Umfang der allgemeinen Verkehrskontrollen wegen 

alkoholbedingter Unfälle im letzten Jahr zu verdoppeln. -Außenwirkung – 

 

5. Die Bauordnungsbehörde der Stadt erlässt nach den einschlägigen Vorschriften 

des Baugesetzbuchs eine Abrissverfügung für ein Gebäude, das ohne 

Baugenehmigung errichtet wurde. – Öffentliches Recht -  

 

II b Arten des Verwaltungsaktes (20 v.H. der Bewertungspunkte) 

 

Erläutern Sie die Arten des Verwaltungsaktes am Beispiel des Falles II a Ziffer1 

(Wohngeldantragsteller A) 


